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IM TAKT: Der Körper und seine Uhren 

SICHER BAUEN: Stahlträger im Hitzetest 

STARK UND GUT: Es lockt der cisgene Apfel

FAMILIE: Herausforderung Kinderrechte
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Nicht erst im Mittelalter verlief ein Handelsweg 
über den Gotthard. Bereits vor 3500 Jahren lockte 
der Warenverkehr Bauern in die Leventina.

Stahl verändert bei hohen Temperaturen seine 
Eigenschaften. An der ETH Zürich versucht man, 
Stahlkonstruktionen brandtauglich zu machen. 

  

Apfelbäume könnten mittels Gentechnik gegen 
Pilzbefall resistent gemacht werden. Jenseits die-
ser Methode sucht ein ETH-Forscher neue Wege.

Die «Protokolle der Weisen von Zion» sind eine 
der wichtigsten Quellen des Antisemi tismus.  
Michael Hagemeister erforscht ihre Entstehung.

Mit kurz gepulsten Laserstrahlen identifiziert  
ein Genfer Physikerteam Bakterien im Staub. 
Damit könnten etwa Krankheitserreger bekämpft 
werden.

Ein Experiment des Cern in Genf und des  
Gran-Sasso-Laboratoriums bei Rom soll künstlich 
erzeugte Elementarteilchen fassbar machen. 

 

Parasiten führen Jennifer Keiser vom Schwei - 
ze rischen Tropeninstitut in die ganze Welt.  
Die Pharmakologin sucht nach Medikamenten 
gegen Tropenkrank heiten.

Nachgefragt   

Im Bild    

Mit Hilfe des Tageslichts sorgt die innere Uhr 
dafür, dass viele biologische Vorgänge in unserem 
Körper nach einem 24 Stunden dauernden Rhyth-
mus ablaufen. Die Wissenschaft hat das komplexe 
System noch längst nicht entschlüsselt. Klar ist 
aber: Gerät die innere Uhr aus dem Takt, kann das 
fatale Folgen für die Gesundheit haben.

Der Astronom Michel Mayor ist letztes  
Jahr in den Ruhestand getreten. Doch der  
Alltag des leidenschaftlichen Forschers  
hat sich seither kaum verändert. 

Die Pluralisierung der Gesellschaft fordert  
das Familienrecht heraus. Wichtig sei, die  
Rechte der Kinder zu schützen, sagt die Juristin 
Andrea Büchler.
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Andrea Büchler, Professorin für Privatrecht 
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Familienrechtliche Veränderungen treten 
in der Regel zuerst in Skandinavien und 
erst am Schluss im deutschen Rechts-
kreis mit Deutschland, Österreich und der 
Schweiz auf. Was vor zwanzig Jahren in 
Skandinavien eingeführt wurde, gibt es 
jetzt auch hier, etwa die eingetragene Part-
nerschaft für gleichgeschlechtliche Paare.

Das zivilrechtliche Institut der Ehe wird 
weiter an Bedeutung verlieren. Man wird 
keine Ehe mehr schliessen müssen, um 
Wirkungen zu erzeugen, wie sie im Famili-
enrecht vorgesehen sind. Familienrechtli-
che Bestimmungen werden nicht mehr an 
die Ehe anknüpfen, sondern beispielswei-
se daran, dass Menschen zusammenwoh-
nen und/oder gemeinsame Kinder haben.

interview

Mit der 1988 erfolgten Reform des Ehe-
rechts, das bis dahin den Mann als Haupt 
der Familie inthronisierte, und dem neu-
en Scheidungsrecht im Jahre 2000 hat 
das Schweizer Recht auf die gesellschaft-
lichen Veränderungen reagiert. Man 
muss heute kein Verschulden des Ehe-
partners wie etwa Ehebruch oder bös-
williges Verlassen mehr nachweisen, 
um sich scheiden lassen zu können. Das 

Scheidungsrecht ist «vertraglicht» wor-
den. Ein Vertrag kann im Prinzip sofort  
und jederzeit einvernehmlich aufgelöst 
werden. Und einseitig, wenn bestimmte 
Fristen eingehalten werden.

Das ist typisch für die Schweiz. Unsere di-
rekt- und halbdirektdemokratischen Struk-
turen haben zur Folge, dass Veränderun-
gen lange und heftig ausgehandelt werden 
müssen. Doch wenn ein Entschluss einmal 
feststeht, dann wird er breit ge tragen. Das 
demokratische Verfahren legitimiert das 
Ergebnis. 
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Im geltenden familienrechtlichen System 
sind ein Partner und eine Partnerin, die 
nicht verheiratet sind, zwar allenfalls El-
tern, aber sie bilden mit ihren Kindern 
grundsätzlich keine Familie. Einem mo-
dernen Verständnis zufolge besteht eine 
Familie aus dem Zusammensein von einer 
oder mehreren erwachsenen Personen mit 
einem oder mehreren Kindern. Die Auf-
gabe des Familienrechts ist es, die Rech-
te und Beziehungsnetze des Kindes, die 
sich nicht in der Abstammung erschöpfen 
müssen, zu schützen und abzusichern. Im  
Vermögensbereich soll das Familienrecht 
für den Ausgleich von unentgeltlichen Leis-
tungen sorgen, die in einer arbeitsteiligen 
Gemeinschaft erbracht werden, namentlich 
Kinderbetreuung und Haushaltsführung. 
Diese Definition kommt also ohne die Wor-
te «Ehe» und «Zusammenleben» aus. 

Die Heiratsziffern nehmen jedoch kon stant 
ab, wenn auch nicht massiv. Die Schweiz 
kennt das Phänomen der kinderorien-
tierten Heirat, das heisst, Paare heiraten, 
wenn das erste Kind geboren wird.

Das geltende Schweizer Recht privilegiert 
die Ehe gegenüber anderen Formen des 
Zusammenlebens, etwa dem so genannten 

Konkubinat. Hat man ein gemein sames 
Kind und lebt man die Gemeinschaft ar-
beitsteilig, ist die Ehe die nahe liegende 
Absicherung für die Person, welche die 
Kinderbetreuung übernimmt und dafür  
auf eigene Erwerbstätigkeit ganz oder teil-
weise verzichtet. Deshalb hat die Schweiz 
im Vergleich mit anderen Ländern eine tie-
fe aussereheliche Geburten rate. In Schwe-
den wird die Hälfte der Kinder ausserhalb 
von Ehen geboren, weil zum einen Mütter 
ihre Erwerbstätigkeit fast nie aufgeben 
und zum andern das schwedische Recht 

die Ehe nicht in dem Masse privilegiert wie 
das Schweizer Recht.

Wir haben nicht nur zunehmend eine li-
berale, urbane, junge Bevölkerung, die 
sich nicht einmal mehr vorstellen kann, 
dass das Eherecht noch vor zwanzig  
Jahren festlegte, dass der Mann das Haupt 
der Familie ist. Wir haben auch eine  
Migrationsbevölkerung, die mitunter nach 
eigenen Rechtsvorstellungen leben will, 
die ihre religiöse und kulturelle Zugehö-
rigkeit betont, um sich im fremden Land zu 
behaupten und ihre Identität zu wahren. 
Viele Migrantinnen und Migranten pfle-
gen traditionelle Vorstellungen von Ehe 
und Familie.

Die spannende Frage lautet: Wie schafft 
es das Familienrecht, integrativ zu wir-
ken? Wie kann es einerseits der dreissig-
jährigen Neurowissenschaftlerin gerecht 
werden, die in der vierten Beziehung 
lebt, zwei Kinder von zwei verschiedenen  
Männern hat, jetzt eine gleichgeschlechtli-
che Partnerschaft pflegt und den Wunsch 
nach einem dritten Kind verspürt, und 
andererseits der Muslimin, die ein starkes 
Bedürfnis nach Pflege, Wahrung und Tra-
dierung islamischer Rechtsvorstellungen 
von Ehe und Gemeinschaft hat?

Natürlich sind diese Zuschreibungen  
fraglich. Auch das Umgekehrte ist denkbar:  
die Schweizerin aus der Bergregion  
mit traditionellen Erwartungen und die 
urbane iranische Professorin. Die grosse 
Herausforderung ist die Vielfalt von Le-
benskonzepten.

Auf jeden Fall. Der Globalisierungs-
prozess hat zwei Ausprägungen: die Bin-
nendifferenzierung über die Migration 
und die supranationalen Instanzen des  
internationalen Rechts. Nationale Gren-
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zen verlieren an Wirkungsmacht. Das ist 
für ein nationalstaatlich orientiertes Recht, 
das einen einheitlichen Rechtsra um pro-
pagiert, eine grosse Herausforderung. Man 
muss sich fragen, ob und wie verschiedene 
Rechtsvorstellungen in einer pluralen Ge-
sellschaft koexistieren sollen und können.

Warum sollen Nordafrikaner nicht isla-
misch heiraten können, warum müssen sie 
zivil heiraten?

Sie dürfen nicht einmal im Ansatz zur De-
batte gestellt werden. Die Frage ist: Wo liegt 
die Grenze zwischen Öffentlichkeit und 
Privatheit? Sind keine öffentlichen Inter-
essen tangiert, so kann sich eine Gemein-
schaft privat organisieren. Das kann die 
Eheschliessung betreffen, allenfalls auch 
das Trennungsverfahren, nicht jedoch 
Grundsätze mit Grundrechtcharakter wie 
die Gleichberechtigung der Geschlechter 
oder das Gewaltverbot. Es gilt also jeweils 
zu überlegen, was auf dem Spiel steht. 

Das ist ein Problem. Liebe ist persönlich, 
Augenblick, spontan, privat, Ehe dagegen 
Struktur, Ordnung, Dauerhaftigkeit, öf-
fentlich. Das erzeugt Spannungen.

Das Versprechen ist eine Augenblicks-
aussage. Versprechen kann man sich  
Beistand, finanzielle Unterstützung, 
aber kein Gefühl. Familien wirtschaft-
lich zusammen zubringen, gemeinsam für 
Kinder zu sorgen, einen Betrieb weiter zu-
führen, Vermögen und Arbeit zu teilen, das 
kann man vereinbaren, aber Gefühle kann 
man nicht zum Vertragsinhalt machen. 
Der Idee der Liebesheirat ist die Gefahr 
des Scheiterns immanent. Zudem müssen 
Ehe und Liebe, wenn sie dem Grundsatz 
der Ewigkeit genügen sollen, aufgrund der 
immer höheren Lebenserwartung immer 
länger dauern. 

Nochmals: Das Recht soll sich um den  
Ausgleich von Leistungen, den Vertrau-
ensschutz und die Kinder kümmern. Eltern 
verpflichten sich, bis zum 18. Lebensjahr  
und sogar darüber hinaus für das Kind zu 
sorgen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. 
Wenn jemand die Kinderbetreuung zum 
grossen Teil übernimmt, so ist dies aus-
zugleichen, unabhängig davon, ob die El-
tern verheiratet sind oder nicht. 

Es gibt heute eine Diskrepanz zwischen der 
Tatsache, dass die Scheidung statistisch 
gesehen biografische Normalität darstellt: 
Fast jede zweite Ehe wird geschieden.  
Und andererseits wird jede Scheidung  
vom tief verankerten Gefühl des Scheiterns  
und der Schuld begleitet. Im kanonischen 
Recht war und ist die Ehe unauflösbar. 
Sich davon zu emanzipieren, das braucht  
Zeit. 

Scheidungsrecht und -verfahren sind 
heute darauf ausgerichtet, Scheidun-
gen nicht mehr als Scheitern und 
als krisenhaftes Ende einer Familie  
zu betrachten, sondern als Reorgani-
sationsprozess, der auch Chancen für  
konstruktive Veränderungen bietet. Die 
Parteien werden darin unterstützt, die 
ihnen zur Verfügung stehende Gestal-
tungsfreiheit verantwortungsvoll und  
kreativ zu nutzen. Das Scheidungsverfah-
ren ist heute viel partizipativer gestaltet 
als früher, auch die Mitsprache der Kinder 
ist ein Thema, muss aber noch stärker ge-
währleistet werden.

Die hohe Zahl von Scheidungen führt zur 
Pluralisierung von Familienformen und 
zu einer erheblichen Veränderung des 
familialen Lebensraums, zu Fortsetzungs- 
oder Patchworkfamilien und multipler  
Elternschaft. Teilbereiche von Elternschaft 
sind heute nicht selten auf verschiedene 
Personen verteilt, soziale und biologische 
Elternschaft nicht immer in einer Person 
vereinigt. Auch die Fortpflanzungsmedizin 
trägt dazu bei.  

Es muss sich fragen, zu welchen Perso-
nen Kindesverhältnisse entstehen und 
an welche Form der Elternschaft Rechte 
und Pflichten anknüpften sollen. Wenn 
ich meine Studierenden frage, dann  
sagen sie: an die genetische. Aber es ist  
komplizierter. Das Abstammungsrecht 
lässt manchmal der sozialen Vaterschaft 
vor der biologischen den Vortritt, beson-
ders wenn der Vater der Ehemann der 
Mutter ist. 

Nein, im Gegenteil: Das Recht muss die  
gesellschaftliche Komplexität und Vielfalt 
abbilden. Es geht darum, flexible und of fe-
ne Systeme familialer Beziehungen recht-
lich zu verankern. Schliesslich braucht das 
Kind sowohl genetische Gewissheit wie  
soziale Geborgenheit.                                       
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